
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/10/9 96/03/0024
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1996

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

B-VG Art18 Abs2;

StVO 1960 §43 Abs1;

StVO 1960 §44 Abs1;

StVO 1960 §52 lita Z10a;

VwRallg;

Rechtssatz

Es ist zulässig, den normativen Gehalt einer Verordnung, in der (hier) eine Geschwindigkeitsbeschränkung angeordnet

wurde, ohne sich ausdrücklich auf eine näher bezeichnete Bundesstraße zu beziehen, unter Heranziehung des laut der

Verordnung einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildenden Lageplanes zu ermitteln (Hinweis E VS

14.6.1989, 87/03/0047, VwSlg 12949 A/1989).
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